
 

  

 

Terminanfrage zur Sächsischen Waldkönigin 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an einem Auftritt der Sächsischen Waldkönigin. 

 

Das ausgefüllte und unterschriebene Formular senden Sie bitte an info@sdw-sachsen.de. 

 

 

Terminwunsch:  …………………………………………………………………………………………………. 

 

Ort der Veranstaltung: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Art der Veranstaltung: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Beginn der Veranstaltung: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Ende der Veranstaltung: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Was erwarten Sie von der Sächsischen Waldkönigin (Aufgaben im Rahmen des Auftritts)?

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ansprechpartner/in: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Name/Anschrift der Institution: ………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon: …………………………………………………. Handy:  ………………………………………… 

 

E-Mail:  …………………………………………………. Fax: ……………………………………………………. 

 

Innerhalb von zwei Wochen erfolgt unsererseits eine Zu-/bzw. Absage zu Ihrer Anfrage. 

Eine Übersicht über die Ihnen entstehenden Kosten und die Abrechnungsmodalitäten 

entnehmen Sie dem beigefügten Informationsblatt über die Buchung der Sächsischen 

Waldkönigin. 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift: …………………………………………………………………………………………………. 



 

  

Wie kann die Sächsische Waldkönigin gebucht werden? 
 

 Die Auftritte der Sächsischen Waldkönigin sind über die SDW-Geschäftsstelle zu beantragen. 

 Die SDW-Geschäftsstelle stimmt die Termine mit der Sächsischen Waldkönigin ab und 

informiert den Auftraggeber. 

 Die Abrechnung der Aufwendungen erfolgt ausschließlich zwischen der agra-Veranstaltungs 

GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 26, 04416 Markkleeberg (Tel.: 0341 / 98972106) und dem 

Auftraggeber. 

 Die Sächsische Waldkönigin nimmt in der Regel sämtliche Auftritte in Dienstkleidung wahr. 

 Sollte ein vermittelter Auftritt durch die Verhinderung der Sächsischen Waldkönigin nicht zu 

Stande kommen (z.B. Krankheit, persönliche Gründe), besteht seitens des Auftraggebers kein 

Anspruch auf Ersatz. In diesem Falle wird von einer Rechnungsstellung abgesehen. 

 

Welche Kosten entstehen dem Auftraggeber? 
 

Die Sächsische Waldkönigin ist ehrenamtlich tätig. Folgende Kostenerstattung fallen an: 

 Reisekosten (0,45 € netto je Kilometer, bzw. Kosten der Zugfahrkarte, Mietwagen ohne 

Aufschlag) 

 Spesen nach Vorlage der Rechnung (z.B. Getränke, Essen, ggf. Übernachtung) 

 18,00 € netto Handlingspauschale pro Einsatz für Verwaltung, Kleiderreinigung/-reparatur, 

Friseur, PR-Material 

 Aufwandsentschädigung für den Auftraggeber nach Staffelung 

- 20,00 € Stundensatz netto  

- mindestens jedoch pro Auftritt 50,00 € netto 

- höchstens jedoch 160,00 € netto pro Auftritt 

- die Abrechnung erfolgt als kleinste Einheit auf Halbstundenbasis 

 

Die Kosten für den Auftritt der Sächsischen Waldkönigin werden von der agra-Veranstaltungs GmbH 

dem Auftraggeber nach der Veranstaltung insgesamt in Rechnung gestellt. 


